
Das nieDersächsische schulwesen (allgemein bildende schulen)
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Kindertagesstätte grundschule

Förderschule1 2

hauptschule

Realschule 

Oberschule

gymnasium

gesamtschule3

abendgymnasium
und Kolleg

Elementarbereich Primarbereich Sekundarbereich I Sekundarbereich II

1  in der Förderschule können schülerinnen und schüler aller schuljahrgänge unterrichtet werden (nschg § 14, abs. 4 und § 5, abs. 3, nr. 3).  
Für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt lernen gilt nach § 183c abs. 5 nschg, dass auf antrag des schulträgers am 31. Juli 2018  
bestehende Förderschulen im Förderschwerpunkt lernen im sekundarbereich i bis längstens zum ende des schuljahres 2027/2028 fortgeführt 
werden dürfen, wenn die entwicklung der schülerzahlen die Fortführung rechtfertigt und der schulträger einen Plan nach absatz 4 vorlegt. 
letztmalig dürfen zum beginn des schuljahres 2022/2023 schülerinnen und schüler in den 5. schuljahrgang aufgenommen werden.

2  Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige entwicklung werden bis zum 12. schuljahrgang geführt werden, inklusive des  
sekundarbereichs ii in diesen Förderschulen.

3  bestehende Kooperative gesamtschulen haben nach nschg § 183 b bestandsschutz.

berufsbildende schulen

Das nieDersächsische schulwesen
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Kindertagesstätte grundschule

hauptschule duale ausbildung

Realschule berufsbildendes schulwesen

Förderschule 

Oberschule mit und ohne gymnasiales Angebot

gymnasium gymnasiale Oberstufe

Kooperative gesamtschule gymnasiale Oberstufe

abendgymnasium
und Kolleg

Elemetarbereich Primarbereich Sekundarbereich I Sekundarbereich II


